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BEPS-Umsetzung – Konsequenzen der neuen Dokumentationspflichten bei 
Verrechnungspreisen 

Von Dr. Mathias Graf, Steuerberater und Fachberater IStR, GKPP Steuerberatungs-
gesellschaft mbH, Putzbrunn bei München und Markus Krinninger, Steuerberater und 
Fachberater IStR, WWKN Krinninger Neubert, Ottobrunn-Taufkirchen 

Mittelständische Unternehmen kommen durch die Begründung ausländischer 
Betriebsstätten oder Transaktionen mit ausländischen verbundenen Unter-
nehmen zunehmend mit komplexen Fragestellungen der Verrechnungspreis-
bestimmung und –dokumentation in Berührung. Die international abgestimm-
ten BEPS-Projektergebnisse (BEPS = base erosion and profit shifting) werden 
nun national umgesetzt, was in Deutschland zu Änderungen bei verrech-
nungspreisrelevanten Normen führt. Die anstehenden Gesetzesneuerungen 
werden in diesem Beitrag aufgezeigt und einer ersten Würdigung unterzogen. 

Das BEPS-Projekt 

Maßnahme 13 des BEPS-Aktionsplans zur Verrechnungspreisdokumentation bein-
haltet eine zukünftige Überarbeitung des Kapitel V der OECD-Verrechnungspreis-
richtlinien. Durch die Neufassung soll insbesondere Transparenz in Bezug auf Ver-
rechnungspreise im Konzern geschaffen werden sowie eine Beseitigung der Informa-
tionsasymmetrie zwischen Steuerpflichtigen und Finanzverwaltung erfolgen. Die 
OECD empfiehlt einen standardisierten Dokumentationsansatz, bestehend aus einer 
landesspezifischen, unternehmensbezogenen Dokumentation („Local File“), einer 
Stammdokumentation („Master File“) und der länderbezogenen Berichterstattung 
(„Country-by-Country Reporting“). Dieser dreigeteilte Dokumentationsaufbau soll den 
Steuerpflichtigen dazu anhalten, eine einheitliche, konsistente und transparente Ver-
rechnungspreispolitik und –dokumentation zu implementieren. 
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Der Entwurf des Anti-BEPS-Umsetzungsgesetzes 1  (Regierungsentwurf vom 
13.07.2016) sieht neben landesspezifischen, unternehmensbezogenen Dokumenta-
tionen zur Angemessenheit der Verrechnungspreise und einer grundlegenden 
Stammdokumentation in § 90 Abs. 3 AO-E eine Regelung zur Erstellung und Über-
mittlung von länderbezogenen Berichten (Country-by-Country Reports) in § 138a AO-
E vor. Die Zielsetzung ist es, Informationsasymmetrien zulasten der deutschen Steu-
erverwaltung abzubauen, indem die Transparenz über die betroffenen Steuerpflichti-
gen erhöht wird. Der länderbezogene Bericht soll der Finanzverwaltung eine erste 
Einschätzung steuerlicher Risiken mit Bezug zu Verrechnungspreisen sowie anderer 
Risiken ermöglichen. 

Anpassung der Dokumentationspflichten für Verrechnungspreise 

Bei § 90 Abs. 3 S. 1 AO-E handelt es sich laut Gesetzesbegründung nur um redakti-
onelle Neuformulierungen, die der Anpassung an zwischenzeitliche gesetzliche Än-
derungen des AStG nachfolgen. Neu ist die ausdrückliche Untergliederung des Local 
Files in Sachverhalts- und Angemessenheitsdokumentation. Die Darstellung der Ge-
schäftsvorfälle wird als Sachverhaltsdokumentation bezeichnet und beinhaltet Infor-
mationen zu den Beteiligungsverhältnissen, eine Funktions- und Risikoanalyse, eine 
Analyse der Marktverhältnisse und eine Beschreibung der Wertschöpfungskette. Die 
Angemessenheitsdokumentation beinhaltet eine Analyse der Verrechnungspreise, in 
der insbesondere die Darstellung und Begründung der Geeignetheit der angewand-
ten Verrechnungspreismethode, Unterlagen über die Berechnung der konkreten Ver-
rechnungspreise, eine Aufbereitung der zum Vergleich herangezogenen Preise bzw. 
Finanzdaten sowie Unterlagen über etwaige Anpassungsrechnungen aufzunehmen 
sind. 

Die Angemessenheitsdokumentation geht inhaltlich über die bisherigen Anforderun-
gen von § 90 Abs. 3 AO sowie die OECD-Vorschläge hinaus, da nunmehr auch In-
formationen zum Zeitpunkt der Verrechnungspreisbestimmung aufgenommen wer-
den sollen. Diese Konkretisierung geht aus dem Anhang des Abschlussberichts zu 
Maßnahme 13 des OECD BEPS-Projekts nicht hervor. 

Der Nutzen der Informationen über den Zeitpunkt der Verrechnungspreisbestimmung 
ist fraglich. Zwar präferiert die deutsche Finanzverwaltung eine Verrechnungspreis-
bestimmung vor Abschluss eines Geschäftsvorfalls und damit den sog. ex ante- oder 
price setting-Ansatz gegenüber dem sog. ex post- oder outcome testing-Ansatz, rea-
lisiert meist durch Jahresend-Anpassungen. Es liegt jedoch im Ermessen des Steu-
erpflichtigen, zu welchem Zeitpunkt die Verrechnungspreise bestimmt werden und 
welchem Ansatz er dabei folgt.  

Ob die Neuerungen tatsächlich lediglich redaktionelle Anpassungen darstellen oder 
ob weitergehende Aufzeichnungspflichten durch eine Neufassung der Gewinnab-

																																																													
1	Entwurf	eines	Gesetzes	zur	Umsetzung	der	Änderungen	der	EU-Amtshilferichtlinie	und	von	weiteren	Maß-
nahmen	gegen	Gewinnkürzungen	und	–verlagerungen,	BR-Drucksache	406/16.	
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grenzungsaufzeichnungsverordnung (GAufzV) vorgegeben werden bleibt indes ab-
zuwarten. 

Eine wesentliche Neuerung der Dokumentationspflichten stellt das Master File dar, 
das „große“ Konzerne zukünftig aufstellen sollen. Dabei knüpft die Pflicht zur Erstel-
lung des Master Files zunächst an die Frage an, ob ein Local File zu erstellen ist. 
Weitere Tatbestandsvoraussetzung ist, dass die Umsatzerlöse im vorangegangenen 
Wirtschaftsjahr mindestens 100 Millionen Euro betragen haben. Zielsetzung des 
Master Files ist es, den Finanzbehörden einen „groben“ Überblick über die Art der 
weltweiten Geschäftstätigkeit und die Systematik der Verrechnungspreisbestimmung 
eines multinationalen Konzerns zu liefern. Im Gesetzentwurf sind die inhaltlichen An-
forderungen wenig konkret, so dass auf die erwartete Überarbeitung der GAufzV ab-
zustellen ist.  

Die Aufzeichnungsgrenzen des § 6 GAufzV für kleinere Unternehmen bleiben im Üb-
rigen bestehen. Zudem sollen auch die aktuellen Aufzeichnungspflichten für Steuer-
pflichtige mit grenzüberschreitenden Transaktionen weiterhin fortbestehen, so dass 
(bei Überschreitung der in § 6 GAufzV genannten Grenzen) nach wie vor eine voll-
umfängliche Verrechnungspreisdokumentation zu erstellen ist, auch wenn das Grö-
ßenkriterium von 100 Millionen Euro nicht erreicht wird. 

Der Regierungsentwurf sieht auch eine Neufassung der Sanktionsvorschriften in § 
162 Abs. 3 und 4 AO-E vor. Aus der Gesetzesbegründung lässt sich schlussfolgern, 
dass unverwertbare Aufzeichnungen einzelner Geschäftsvorfälle sanktioniert werden 
sollen, obwohl die gesamten Aufzeichnungen sämtlicher Geschäftsvorfälle im We-
sentlichen noch verwertbar sind. Eine Sanktionierung der Übrigen verwertbar aufge-
zeichneten Geschäftsvorfälle soll hingegen nicht erfolgen.  

 

Country-by-Country Reporting 

Grundsätzlich ist das CbCR nach § 138a Abs. 1 AO-E von der inländischen Kon-
zernobergesellschaft („Ultimate Parent Entity“) zu erstellen, sofern der Konzernab-
schluss mindestens ein Unternehmen mit Sitz oder Ort der Geschäftsleitung im Aus-
land oder mindestens eine ausländische Betriebsstätte umfasst und die konsolidier-
ten Umsatzerlöse im vorangegangenen Wirtschaftsjahr mindestens 750 Millionen 
Euro (Schwellenwert) betragen haben. Wie die Umsatzerlöse als Schwellenwert defi-
niert werden, ergibt sich weder aus dem Wortlaut des § 138a Abs. 1 S. 1 AO-E noch 
aus der Gesetzesbegründung. Es liegt daher nahe, auf die konsolidierten Umsatzer-
löse in § 277 Abs. 1 HGB oder alternativ nach IFRS abzustellen. Es sind alle Unter-
nehmen und Betriebsstätten im CbCR zu erfassen, die in den Konzernabschluss im 
Wege der Voll- oder Quotenkonsolidierung einbezogen werden. 

Das CbCR soll eine erste Einschätzung steuerlicher Verrechnungspreisrisiken und 
anderer steuerlicher Risiken hinsichtlich Gewinnverlagerungen und –verkürzungen 
ermöglichen. Die Informationen des CbCR sind ausdrücklich nicht dazu geeignet, die 
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Unangemessenheit von Verrechnungspreisen zu belegen. Darüber hinaus wird klar-
gestellt, dass die Daten des CbCR nicht für eine globale formelhafte Gewinnauftei-
lung verwendet werden dürfen. 

Die Sanktionierung einer Verletzung der neuen Mitteilungspflichten wird in den Buß-
geldvorschriften durch Einfügung eines neuen § 379 Abs. 2 Nr. 1c AO-E geregelt. 
Kommt ein Steuerpflichtiger seiner Mitteilungspflicht nicht nach, handelt es sich um 
eine Ordnungswidrigkeit. Eine solche Ordnungswidrigkeit kann bei Vorsatz mit einer 
Geldbuße von bis zu 5.000 Euro geahndet werden; bei Leichtfertigkeit ist eine Sank-
tionierung mit höchstens 2.500 Euro vorgesehen (vgl. § 379 Abs. 4 AO, § 377 Abs. 2 
AO, § 17 Abs. 1 und 2 OWiG). 

Die Konzernobergesellschaft muss die CbCR-Daten elektronisch nach einem amtlich 
vorgeschriebenen Datensatz an die Finanzverwaltung übermitteln. Im Anschluss 
werden die Daten im Rahmen des automatischen Informationsaustauschs zwischen 
dem Ansässigkeitsstaat der obersten Konzerngesellschaft und den anderen Staaten, 
in denen der Konzern eine Geschäftstätigkeit durch eine Tochtergesellschaft oder 
Betriebsstätten ausübt, ausgetauscht. Ob das Steuergeheimnis gem. § 30 AO hierbei 
gewahrt werden kann ist mindestens fraglich, auch die Empfängerstaaten haben das 
Steuergeheimnis (welches international sehr unterschiedlich ausgestaltet ist) zu wah-
ren. Die von der EU-Kommission beabsichtigte Veröffentlichung von Bestandteilen 
des CbCR im Internet, angedacht zur Steigerung der Unternehmensverantwortung 
(corporate social responsibility) ist als überaus kritisch zu bewerten. 

Verrechnungspreise im Steuerstrafrecht 

In der Praxis häufen sich die Fälle, in denen prüferseitig eine mögliche Steuerhinter-
ziehung durch fehlerhafte Verrechnungspreise ins Feld geführt wird. Dies mag vor 
allem taktische Gründe haben, insbesondere um den Druck auf das steuerpflichtige 
Unternehmen und die handelnden Personen zu erhöhen sowie höhere Einigungsbe-
reitschaft zu befördern. Die Tathandlung des „pflichtwidrigen Unterlassens“ kann in 
der nicht fristgerechten Abgabe der Steuererklärung oder einer unterlassenen Berich-
tigungserklärung nach § 153 AO verwirklicht werden. Dabei spielt die einzelfallbezo-
gene Abgrenzung zwischen § 153 AO und § 371 AO eine erhebliche Rolle2. Stellt 
das Unternehmen bei einer internen Überprüfung (etwa im Rahmen eines internal 
audit oder von Compliancemaßnahmen) relevante Gewinnverschiebungen zulasten 
des deutschen Steuersubstrats fest ist eine Selbstanzeige zu erwägen. Eine solche 
ist in Sachen Verrechnungspreise sehr komplex, aufwändig, und umfasst mindestens 
die letzten zehn Kalenderjahre. 

Fazit 

Die dargestellten Neuerungen werden national wie durch ähnliche Regelungsinhalte 
auch international für erhebliche Unsicherheiten und fiskalische Begehrlichkeiten (= 
erwartete Mehrergebnisse) sorgen und damit zwangsläufig zu einer Doppelbesteue-
																																																													
2	Vgl.	AEAO	zu	§	153.	
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rung führen. Die bereits heute in der Praxis festzustellenden „klimatischen“ Verschär-
fungen im Rahmen von Betriebsprüfungen werden durch die Neuregelungen wie 
auch durch die skizzierte flankierend vorgebrachten steuerstrafrechtlichen Vorhaltun-
gen eher noch „frostiger“. Inhaltlich bleibt abzuwarten, wie die Finanzverwaltung die 
Neuerungen in der GAufzV sowie den Verwaltungsgrundsätzen aufarbeiten wird. 
Darüber hinaus wird durch den Austausch der CbCR die – in der Betriebsprüfungs-
praxis derzeit schon spürbare – ergebnisorientierte Prüfung befördert und birgt zu-
dem das Risiko einer formelhaften Gewinnaufteilung. Mit deutlichen Mehrergebnis-
sen und korrespondierend ansteigenden Fallzahlen bei Verständigungs- und 
Schiedsverfahren wird jedenfalls zu rechnen sein. 

 

Vorankündigung Seminar: 

Titel: Verrechnungspreise – Brennpunkte in der Praxis 

Referenten: Dr. Mathias Graf, StB/FBIStR; Erich Spensberger, ORR, BayLfSt 

Datum: 07.03.2017, 09:00 – 13:00 Uhr 

Ort: LSWB-Forum, Implerstraße 11, 81371 München 

Details werden noch bekanntgegeben. 

	

	

	


